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Zur Frage der Unfallverhiitung

bei Bauten.

(V-K) Bei der Regierung des Kantons Baselstadt
liegen seit einigen Jahren “Antrige befreffend Ver-
besserung und Vermehrung der Konfrolle der Bauten,
Baugeriiste, Bauhutten fiir Bauleute, die sanitarischen
Einrichtungen der Baustellen, etc. und betreffend Et-
weiterung des Arbeiterschukes und der Unfallver-
hitung bei Bauten, iiber die sich nun in einer Bot-
schaft an den Groken Rat der Regierungsrat ein-
gehend ausspricht. Die Antréage wurden noch von
kommunistischer Seite dahin erganzt, dafy Geriiste
und Schutyvorrichtungen vor der Beniikung durch die
Vertreter der Arbeiter kontrolliert werden sollen.
Nun sind aber die Sicherungsvorrichtungen, die zur
Verhiitung von Bauunfillen getroffen werden miissen
in der Verordnung betreffend den Arbeiterschufs und
die Unfallverhitung bei Bauten vom 27. Juni 1914
(mit Abanderungen vom 24. Mai 1924/3. Juli 1925)
aufgefiihrt. Seit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
ist der offentlichen Verwaltung kein Unfall bekannt,
der sich infolge einer unzweckmahigen oder mangel-
haften Bestimmung dieser Verordnung ereignet hatte.
Im Laufe der Zeit hat sich auch- kein Bediirfnis zu
einer Revision des materiellen Inhaltes der genannten
Verordnung gezeigt.

Der Regierungsrat hat einen Vergleich mit der
Anzahl der Beamten der Baupolizeibehérden in an-
deren grokeren Schweizerstadten gemacht und be-
richtet dariiber folgendes: In Basel sind gegenwartig
bei der Baupolizei insgesamt 14 Bedienstete be-
schaftigt, von welchen 11 der Baupolizei und 3 der
Feuerpolizei angehoren. Bern weist beim Baupolizei-
amt 11 Beamte auf, wobei zu beachten ist, dafy die
gleiche Amtsstelle zusammen mit 2 Architekten und
3 Baufiihrern auch den Unterhalt von zirka 800 stad-
tischen Bauten und kleinere Neubauten resp. Um-
bauten der &ffentlichen Gebaude besorgt, also die
gleiche Aufgabe erfiillt, wie die Hochbauab'reilung
unseres Baudepartementes. In Lausanne wie auch in
Genf wird der ganze Baupolizeidienst durch 2 Beamte
besorgt. Die Stadte St. Gallen und Luzern haben nur
einen einzigen Geriistkontrolleur. Ziirich hat einen
Beamtenstab von insgesamt 34 Baupolizeibeamten.
Von diesen sind 6 allein mit der Geriistkontrolle be-
traut, wahrend beispielsweise die Basler BauPolllzel—
beamten neben den Geriisten auch alle dbrigen
Bauten zu priifen haben. Doch ist zu bgdenken, dafs
Ziirich rund 100,000 Einwohner mehr zahlt als Basel,

: h eine
und dementsprechend bis vor kurzem auc n
grofere Bautétigkeit aufgewiesen hat. Ba:lal bes%l;a:j:
tigt somit auker Ziirich die gro“ljf'e Anzahl vonés u-
polizeibeamten. Aber gerade Zun'ch mit se|r}11en 1;)27
ziellen Geriistkontrolleuren hatte in den Ja ren”[31
bis 1932 — auker St. Gallen — stets die gc;'OUen
Unfallzahlen aufzuweisen. Bei 546 Neu- un L r::\};
bauten im Jahre 1932 ereigneten sich !\Iln lri h
9 schwere Bauunfille, in Basel bei 620 elg Lljm
Umbauten deren 2, in Bern bei 529 Neu- L'Jr;w dm[;
bauten ebenfalls deren 2. Daraus erglﬁli sich, 5 a
auch eine verhaltnismahig grofe Anza vdon Ea!u-
polizeibeamten . resp. Gertstkontrolleuren das Ein-
treten von Bauunféllen nicht zu verhindern kverma%
Der Staat kann eben unméglich den ArchlfeAieEI*ur;f
Baumeistern ihre Aufgabe abnehmen. Jgder I’(;lll ,ef ;
welcher eine Bauleitung austibf, mufy S'ChlreLP KT"?
fihlen, durch einen standig an der BausfeAef .e};sfcwa #
tigten Baufihrer fir die er{o,-d?rlnpheA fusE dzm;
sorgen. Dagegen kann es unmoglich ng? tle) sh
Staates sein, jeden einzelnen Bau ohne ner"rbu
durch einen besonderen Kontrollbeamten ﬁuiu er-
wachen. Dies fihrte zu einer besonclersh euheH;m
Hinblick auf die schwierige Lage des Staatshaushaltes

. udem zwecklosen
nicht zu verantwortenden und azfes. Die. Tatigkeit

Vermehrung des Beamtenappar ,
der staatlichen Kontrollbeamten hat sich dare?:iflf:r‘:
beschrinken, die Bauten in dem |hnen"|zouec_awaChen
Bezirk durch regelmahige Besuche zu U

und sich jeweilen durch SiichprObenI’l:*(‘;‘::::ej:.J u%earr;

zeugen, daf keine Pfuschereien vO ]
aucl’? bei eiBner noch so haufigen Konfroilfahrl*rww“r::aerf
wieder vorchriftswidrige Bauarbeiten ausge Li er
den und nicht verhindert werden konnen,f lbeg jzr
der Hand. Eine Vermehrung des Beamfelr_\zha sef\slﬁﬂel
Baupolizeibehérde scheint ?a”her kelns:eairl:g iche

zur Verhlitung von Bauunfallen zu ..

Die neueg Vorschldge sehen zur vgﬁ;ie}:igr X:z;:
meidung von Bauunfillen, die infolge s e; "l
fihrung entstanden sind, eine ErwelferungD. eBau "
petenzen der Baupolizeibehdrden vor. IeVem?Pi—
lizei besitit weitgehende Kompetenzen zur, -l
dung von Bauunfillen. Ist der Einsturz ein X
baudes zu befiirchten, oder droht von einem ;o* 1e0
oder irgend einer Einrichtung Gefahr, 59 ?F o
Baupolizei den Eigentiimer aufzufordern, die né) |gf
Sicherheitsmahkregeln zu treffen, und. bei NeuGal; in
die sofortige Baueinstellung zu verfiigen. Ist ea; r
im Verzug, so sind die Beamten des Baudepe}:'rf ef—
mentes oder des Polizeidepartementes verpflic de'
sofort die passenden Mahregeln zur Abwendung der
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Gefahr anzuordnen. In Fallen, wo Gefahr im Verzug
liegt, kann die Baupolizei die sofortige Einstellung
der baulichen Arbeiten anordnen oder sonst not-
wendige Mahregeln zur Abwendung der Gefahr
treffen. Die Uberiretungen der Bestimmungen der
Verordnung betreffend den Arbeiterschuly und die
Unfallverhitung bei Bauten werden auf Grund des
Polizeistrafgeseties durch das Polizeigericht mit einer
Geldbuhke im Hochstmali von 500 Fr. geahndet,
wobei, wenn die Ubertretung aus Gewinnsucht be-
gangen worden ist, der Richter an dieses Hochstmal
nicht gebunden ist. Es kam indessen vor, daf die
Verfehlung im Verhalinis zu ihrer Schwere ungent-
"gend geahndet wurde, was daher rihrte, dafy das
Gericht sich der Schwere der technischen Baufehler
nicht immer bewuft war. Um diesen Mangel zu be-
heben, bestimmt nunmehr die neue Strafprozefkord-
nung von 1931, dak es der verzeigenden Behérde frei-
steht, die Verhangung einer bestimmten Strafe zu
beantragen. Von dieser Ermachtigung wird in den
geeigneten Fallen stets Gebrauch gemacht.

Eine Lésung der von den Anziigen aufgewor-
fenen Frage konnte darin erblickt werden, dafk dem
Baupolizeiinspektor eine selbstandige Bukenkompe-
tenz (neben. dem Polizeigericht) eingeraumt wird.
Allein dieser Vorschlag, den Baupolizeiinspektor durch
eine Gesekesrevison einer richterlichen Instanz gleich-
zustellen durch Ubertragung von Befugnissen eines
Einzelrichters, ist nicht durchfihrbar. Denn dies be-
deutete eine Verlekung des in der Verfassung ver-
ankerten Grundsakes der Gewaltentrennung und
zudem eine Verlekung der Rechisgleichheit. Wah-
rend sonst alle Personen, die eine Polizeilibertretung
bagangen haben, Gewahr dafiir besiten, dak ihre
‘Schuld” von einem unabhéngigen Richter beurteilt
werde, waren alle, denen eine Ubertretung zum
Vorwurt gemacht wird, dieser Garantie beraubt. Sie
mihkten sich von einem Verwaltungsbeamten beur-
‘teilen lassen, der von den Weisungen seiner vorge-
sekten Behorde abhéngig und der nicht durch Volks-
‘wah! zu seinem Amte berufen ist. Zudem hatte der
Baupolizeiinspektor ausgesprochene Parteistellung, da
er die Interessen der Baupolizei zu vertreten hat.
Der Baupolizeiinspektor ist eben kein Richter. Daraus
ergibt sich, dah eine Erweiterung der Kompetenzen
der Baupolizeibehdrden auf Grund der geltenden
Rechisgrundsatse nicht moglich ist.

Der kommunistische Antrag sucht eine Verhiitung
der Bauunfille dadurch zu erreichen, daf den Ver-
tretern der Arbeiter auf den Bauplifen ein Recht
“der Kontrolle Giber die Baugeriiste eingeraumt wer-
‘den soll. Ferner soll diesen Arbeitervertretern die
Befugnis zugestanden werden, von sich aus die ihnen
"gut scheinenden Verfiigungen in Bezug auf die Sicher-
heit der Geriiste zu treffen. Hiezu bemerkt der Re-
gierungsrat mit Recht: Schon heute besitsen die Bau-
‘arbeiter die Moglichkeit, mangelhafte Gerliste oder
ahnliche bauliche Einrichtungen zu beanstanden.
‘Dies geschieht in der Weise, dafs die Arbeiter oder
"deren Vertreter bei der Baupolizei ihre Beschwerden
schriftlich einreichen oder dak sie ihre Anliegen
miindlich den kontrollierenden Baupolizeibeamten
vorbringen. Dabei beziehen sich diese Beschwerden
weniger auf Mangel an den Baugeriisten oder an-
deren baulichen Werken als auf Unterkunftsraume
und Abtritte. Man will nun dieses bereits bestehende
Beschwerderecht der Arbeiter in dem Sinne erweitern,
"dafy den Bauarbeitern eine selbstandige Verfligungs-
"befugnis im Rechtssinne zugestanden werden soll.
Hiezu kann jedoch nicht Hand geboten werden.

Es ist daran festzuhalten, daf baupolizeiliche Ver-
flgungen — um solche handelt es sich bei Anord-
nungen Uber die Gerlstkontrolle — nur durch be-
hérdliche Organe, die mit &ffentlich-rechtlicher Ge-
walt und Verantwortlichkeit ausgerustet sind, erlassen
werden und nicht von Arbeitern, die keine amtlichen
Befugnisse besiken. Zudem werden sich die Arbeiter
auch meist nicht Uber die erforderlichen Kenntnisse
der einschlagigen geseflichen Vorschriften ausweisen
konnen. Die Arbeiter, die nach der Verordnung selbst
fir die Beachtung der darin statuierten Schukmah-
nahmen mitverantwortlich sind und somit ein be-
sonderes Inferesse an der rechtzeitigen Beanstandung
allfalliger vorschriftswidriger Zustande haben, kénnen
ihre Verlangen bei der Baupolizei vorbringen. Ver-
fahrt diese nicht nach ihrem Willen, so kdnnen sie
beim Vorsteher des Baudepartemes und eventuell
beim Regierungsrat Beschwerde erheben. Damit sind
die Interessen der Bauarbeiter in genligendem Make
gewahrt. Aus allen diesen Griinden beantragt der
Regierungsrat Ablehnung der Antrage.

Arbeifsheschaffung im Kanion Bern.

In einem Vortrag, der von der Biirgerpartei und
dem Handwerker- und Gewerbeverband der Stadt
Bern organisiert worden war, gab der kantonale Bau-
direktor, Regierungsrat Bésiger, in Wort und Bild den
«Emmenthaler Nachrichten" zufolge einen Uberblick
Uber die groken offentlichen Bauwerke, die der
Kanton Bern in den lekten Jahren durchgefihrt hat
oder in nachster Zeit als Notstandsarbeiten durch-
fihren wird. Wahrend erst kirzlich noch ein bundes-
rétlicher Redner die Arbeitslosenversicherung als ra-
tionellste Firsorgeform pries, beharrte Regierungsrat
Bosiger auf seinem Standpunkt: Die Zuweisung
von Arbeit undVerdienst ist die beste Be-
kdmpfungder Arbeitslosigkeit. Anhand zahl-
reicher Lichtbilder und eindrucksvoller Zahlen trat er
dafiir den schlagenden Beweis an. Freilich diirfen
die Notstandsarbeiten nicht planlos durchgefiihrt wer-
den, einzig im Besitreben, Arbeitsgelegenheit zu
bieten, sondern die verschlechterte Finanzlage des
Kantons und der Gemeinden zwinge dazu, alle
Projekte griindlich zu erwagen und nur jene Werke
auszufihren, die drohende Gefahren abwenden,
wachsendem Schaden vorbeugen, dringende Bediirf-
nisse befriedigen oder produktiven Charakter haben.
Solcher Werke gibt es nun freilich im Kanton Bern
noch genug. Sie haben den doppelten Vorteil, daf
sie neben den moralischen Werten, die in jeder nuf-
bringenden Arbeit liegen, zugleich auch billige Lo-
sungen einer bestimmien Aufgabe darstellen, da mit
dem Bauwerk die Arbeitslosenunterstiikungen einge-
spart werden kdnnen, was ungefdhr einem Viertel
der Baukosten gleichkommt.

Ubergehend zu den verschiedenen Arbeitsgebieten
der kantonalen Baudirektion schilderte der Redner
zunachst die groken Aufgaben des Strakenbaues,
wobei er kurz auch auf die Entlastung hinwies, die
das neue Strafkenbaugesets den Gemeinden bringen
wird. Das bernische Staatsstrakennefs mikt heute
2200 km, wovon ausgebaut sind 345 km Haupt-
straken, 182 km Verbindungsstraken und 238 km
Nebenstraken, total also 765 km. Ausgebaut sind vor
allem die wichtigsten Langs- und Querverbindungen
durch den ganzen Kanton. Wo bisher die Mittel fehlten,
ganze Strecken auszubauen, wurden zumindest die



	Zur Frage der Unfallverhütung bei Bauten

